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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGsRATES DES KANTONs SOL0THURN
VOM

13. März 1951. Nr. 1232.

1, Am 12. Sep~mber 1950 genehmigte die Einwohnergemeinde

versamlung von Wangen bei Olten einen Zonenpian betreffend das In

dustriegebiet zwischen SBB—Li~e_j nnern~ Gegen den Geneh—

oigungsbeschluss reichten die Herren

a) Hans Wilener—Marti, Landwirt, Olten,

b) Arnold Bachmaii~i—Heier1e, Landwirt, Wangen bei Olten, und

c) Hektor Lerch, Metzgermeister, Wangen bei Olten,
Arnold von Arb, Schreinerrneister, Neuendorf,
Ernst Iciseling, Chaifffeur—Mechaniker, Wangen bei Olten,

beim Regierungsrat Beschwerde ein. Alle Beschwerdefi.ilirer verlan

gen die Aufhebung des Genehmigungsbeschlusses und Beseitigung des

Zonenplanes mit folgender Begri~ndung:

a) Beschwerde Wilener: Er könne den Einbezu.g seines Grund

stückes G.B, Wangen bei Olten Nr. 1171, welches an der Getieindegren—

ze zwischen Olten und Wangen bei Olten liege, nicht zulassen, Der

Einbezug beeinträchtige seine uneingeschränkten Eigentumsrechte,

Eine derartige Massnahme wäre nur aus zwingenden Griinden des öffent

lichen Wohles, di~ in vorliegenden Falle nicht gegebe±i sein dUrften,

möglich, und zwar nur gegen Entschädigung des veru.rsachtenSc~hadens,

b) Beschwerde Bachmann: Dex~ Gemeinderat habe bereits im

FriUijahr 1950 die Ueberbauung des fraglichen Gebietes mit Wohnbau.—

ten unterbunden. Der Einbezug seiner Parzelle G.B. Wangen bei Olten

Nr. 1176 verstosse gegen die Eigentumsgarantie, welche nach Art. 15

der solothu.rnischen Kantonsverfassung gewahrleistet sei. Das Bau—

gesetz ernächtige die Gemeinden wohl, Baulinien aufzustellen, je

doch ~;ebe es über die Aufstellung von Zonenpiönen keine Aus kunft~

Professor Hans Huber habe in seinem Aufsatz in der SJZ S, 313 Bd.

41 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Aufstellung von

Zonenplänen die grundlegende Ermächtigung in einem Gesetz erforder

lich sei (BGE 74 1. 147). Die Aufstellung eines Zonenplanes komme

einer materiellen Enteignung gleich. Das Wohnbauverbot, welches da

mit verbunden sei, habe zur Folge, dass praktisch kein an sich
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baureifes Land mehr verkauft werden könne • Der Bedarf an Industrie—

bauland sei in Wangen bei Olten äusserst gering. Dagegen sei der

Bedarf an Bauland für Wohnbauten sehr gross. Das als Industriezone

gedachte Areal eigne sich sehr gut als Wohnbaugebiet. Es sei durch

se‘ine sehr gUnstige Verkehrsla.ge hierzu prädestiniert. Auch wenn

die Verfassungswidrigkeit des ergangenen Beschlusses der Einwohner—

gemeinde—Versammlung nicht gegeben wäre, müssten dessen Auswirkungen

als unangemessen bezeichnet werden. Für grössere Ortschaften sei

im Allgemeinen, anzunehmen, dass ein Interesse für die Ausscheidung

von Industrieland bestehe. Bei kleinem. Gemeinden sei dies dagegen

ein Ausnahmezustand. Für Wangen bei Olten müsse verlangt werden,

dass eine Industriezone nur im Rahmen einer Gesamtkonzeption ge

schaffen werde. Dies treffe aber im vorliegenden Falle nicht zu, (
weil der vorgesehene Industriezonenpian nur einige wenige Liegen

schaften umfasse. Zudem sei anlässlich der Genehmigungs—Versammlung

der Einwohnergemeinde ein elementares Recht der Beschwerdeftilirer

verletzt worden, indem sie nicht zur Stirnrnabgabe zugelassen, son

dern in Ausstand gesetzt wurden. Die vom Ammannamt erlassene Aus—

standaverfügung sei als willkürlich zu betrachten und der betref—

fende Gerne indeve rsammlungsbe schluss sei aufzuheben,

c) Beschwerde Hektor Lerch, Arnold von Arb und Ernst Eisa—
ling: Durch den von der Geineindeversarnmlung genehmigten Zonenplan

werde Art. 15 der Kantonsverfassung verletzt. Für das Grundstück

G.B. Wangen bei Olten Nr0 368 müsse die bisherige volle Verfügungs

freiheit erhalten bleiben. ~ 18. März 1950 habe sich der Beschwer—

deführer von Arb am ganzen Grundstück ein Kaufsr~echt gesichert.

Diese Parzelle soll durch Parzellierung der wohnbaulichen Ausnüt

zung zugeftilirt werden. In diesem Kau.fsrechtsvertrag sei ausdrück

lich stipuliert, dass an einem Teil dieses Grundstückes im Halte

von 6 a dem Beschwerdefiihrer Ernst Kiasling ein Verfügungsrecht

vorbehalten bleiben müsse. Aus diesem Grunde seien die drei Unter

zeichner der Beschwerde legitimiert. Der Kaufarechtavertrag sei

durch das Iandwirtschafts—Departement genehmigt worden, In der be

züglichen Verfügung sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass

dem Land der Bauland-Charakter nicht abgesprochen werden könne,Be

reits bis heute sei den Beschwerdefuhrern Schaden erwachsen, Ernst

Kiasling habe sich nämlich entschlossen, von der Verwirklichung der

Bauabsicht abzusehen0
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II. In seiner Vernehmiassung vom l9~ Oktober 1950 weist

der ~hneremeinderat von Wa~n bei Olten auf folgendes hin:

Die kantonale Planungskommission habe dem Gemeinderat bereits im

Friihjahr 1950 die Ausscheidung einer Indu.striezone empfohlen. Das

Gebiet zwischen SBB—Linie und der Diinnern sei von ihr als durchaus

geeignet bezeichnet worden. Der Antrag des Gemeinderates sei dann

am 12. September 1950 von der Gerne indeversarnmlung mit 75 i~egen 11

Stimmen gutgeheissen worden. Von einer materiellen Enteignung kön

ne nicht die Rede sein, da keiner der Beschwerd.eführer einen Scha

den nachzuweisen in der Lage sei. Es könne jederzeit bestätigt wer

den, dass für Industrieland und Bauland in der Gemeinde Wangen bei

Olten heute die gleichen Kaufpreise bezahlt würden. Es bestehe die

Möglichkeit, dass in absehbarer Zeit sämtliche in der Industriezone

liegenden Grundstücke veräussert werden könnten. Beschwerdeführer

Bachmann besitze heute schon eine Offerte von Fr. 30v000.__. Wenn

das Grundstück I,erch heute nur mit zwei Wohnhäusern überbaut werde,

so werde die Zufahrt zum übrigen Areal unterbunden, Die Erstellung

von einigen wenigen Wohnbauten hätte die Verlegung einer ausreichen

den Kanalisation zur Folge, sowie den Ausbau des Quartierstrassen—

netzes, was aber erhebliche Kosten fLir die Gemeinde verursache0 Zu

dem bestehe kein Zwang, das Land dem heutigen Zweck zu entfrernden~

Wenn die Eigentümer nicht aus freien Stücken zu Industriezwecken

veräussern wollten, so könnten sie nicht auf dem Wege der Enteig

nung hierzu gezwungen werden. Sämtliche Beschwerden seien deshalb

als unbegründet abzuweisen0

III, Der Repieruni~srat stellt fest und zieht in Erwä

Der angefochtene Beschluss der Einwohnergemeindeversamm—

limg datiert vorn 12, September l950~. Er wurde am 28, September zu

gestellt. Die Beschwerdefrist wurde somit eingehalten (die Be

schwerden wurden am 7, resp. 9© Oktober 1950 eingereicht), Die Be—

schwerdelegitimation muss bei sämtlichen Beschwerdefluireni als ge

geben erachtet werden. Die Legitimation für die Herren Wilener,

Bachmann und Lerch ergibt sich aus ihrem Eigentumsrecht; die jeni—

gen des Herrn von Arb ist im Kaufsrecht begründet, Herr E. Kissling

ist als Bauherr an der künftigen Zweckbestimmung des Landes inte

ressiert und muss deshalb auch als legitimiert betrachtet werden,

Es ist auf sämtliche Beschwerden einzutreten~
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Im Kanton Solothurn fehlt dermalen eine ausdrückliche ge

setzliche Grundlage für die Aufstellung eines Nutzungsplanes mit

der Wirkung öffentlich—rechtlicher Eigentumsbe schränkungen, Zonen—

pläne aufzustellen, die die Verwendbarkeit von Grund und Boden

zwingend vorschreiben, ist deshalb rechtlich nicht ohne weiteres

möglich, Auf Grund bestehender Gesetzesunterlagen, insbesondere ge—

sundheitspolizeilicher Natur, sowie der Grundideen der kantonalen

Baugesetzgebung, welche die kantonale Praxis seit Jahrzehnten be—

einflussen, karin heute bereits verfügt werden, dass in einem be

stimmten Gebiete gewisse Zweckbauten aus Gründen des öffentlichen

Wohles nicht gestattet werden (lärmende Industriebetriebe in aus

gesprochenen Wohnzonen, Betriebe mit übermässiger Rauchentwicklung

in Wohnzonen etc.). ~7enn schon eine solche Nutzungsheschrönkung (
rechtlich möglich ist, so darf es anderseits auch als statthaft

bezeichnet werden, aus gesundheitspolizeilichen Gründen die Errich

tung von Wohnbauten in einem als Industriegebiet praedestinierten

Areal zu untersagen, Eine solche Ordnung in der baulichen Ent

wicklung hebt die bestehende Baufreiheit grundsätzlich nicht auf.

Der Eingriff der öffentlichen Hand in die Verwendbarkeit des Grund

und Bodens hat im Gegenteil nur zur Folge, dass gewisse Beschrän

kungen auferlegt werden, die sich praktisch nicht als materielle

Schädigungen für die I~andeigentiimer auswirken. Für das in Frage

stehende Land können, wie dies von der Gemeinde in der Vernehmias—

sung selbst zugegeben wird, Baulandpreise im eigentlichen Sinne

gelöst werden. Eine solche Beschrünkung müsste einzig in dem Falle

als unzulässig bezeichnet werden, wo die Lenkung der baulichen Ent

wicklung der durch die Lage und Topografie vorgezeichneten natür

lichen Zweckverwendung zu wider laufen wärde, d.h~ wenn auf diese

Weise Industrie in einem Gebiete plaziert werden sollte, das sich

keineswegs als Industrieland eignet oder umgekehrt, wenn Wohnbauten

in ein Gebiet verwiesen werden sollten, das sich aus irgend welchen

Gründen nicht als Wohnbauland eignete Dies wäre der Fall, wenn die

Gemeinde Wangen bei Olten das Industrieland in den sogenannten

Halbrain verlegen wollte. Dieses Gebiet würde sich schon zufolge

seiner Abgelegenheit von den Verkehrskommunikationen nicht als In—

dustrieterrain eignenp Die Folge wäre, dass die Landoigentüuier die

ses Landes gar nicht verkaufen könnten, weshalb eine Schädigung und

damit eine Ersatzp±‘licht durch die Gemeinde gegeben wäre,
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Die vorgesehene Industriezone zwischen Dünnern und SBB—

Linie iat als Industrieland geradezu praedestiniert. Sie eignet

sich ftir jede Art ±ndustrieller Betriebe, ohne dass das eigentliche

Wohngebiet gefährdet wi.irde. Die bestehenden Bahnanschluss—Möglich—

keiten können ausgenützt werden. An dieser Tatsache vermag auch die

Behauptung eines Rekurrenten nichts zu ändern, dass eine Nutzungs—

lenkung fii.r die Gemeinde Wangen nicht nötig sei. Die Gemeinde Wangen

bei Olten muss nach dem heutigen Stande der Entwicklung als “das

Bauland von Oltcn11 bezeichnet werden. Gerade deshalb ist es wich

tig, im Interesse der Allgemeinheit und im Interesse des Einzelnen

die Ueberbauung zu lenken. Das fragliche Gebiet als Wohnzone aus

scheiden zu wollen, brächte den Grundeigentümern beachtliche Risi—

( ken, Die Bodenbeschaffenheit (Wasseraufstossungsgefahr in den lCd—

lern bei Hochwasserfiihrung im nahe gelegenen Dünnernkanal) sowohl

wie auch die lärmenden Nebenwirkungen des Bahnbetriebes wären in

der Lage, die Nachfrage nach Wohnbau.land nachteilig zu. beeinflus

sen. Dieses Gebiet eignet sich aber auch deshalb nicht zu. Wohnbau—

zweQken, weil eine richtige Erschliessung mit Quartierstrassen kaum

möglich erscheint, währenddem die Erstellung geeigneter Industrie—

güterwege in der vorgesehenen Zone ohne weiteres gegeben ist, Es

braucht auch nicht besonders darauf hingewiesen zu. werden, dass im

allgemeinen die Bauinteressenten eine ruhige, von den Nebenwirkun

gen des öffentlichen Verkehrs nicht berührte Wohnlage einer an sich

vorteilhaften Bahnhof—Nähe vorziehen. Diese Tatsache wird durch

die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde Wangen bei Olten bewiesen.

Nach diesen a1lgemein~n Ausführungen kann zu. den einzel

nen Beschwerden noch folgendes ausgeführt werden:

a) Beschwerde Wilener: Die aufgestellte Bahauptung, dass

der Einbezug der ]?arzelle Nr. 1171 die uneingeschränkten Eigentums

rechte des Beschwerdefiihrers beeinträchtige, erscheint als unstich—

haltig und kann nicht gehört werden. Die mit dem Eigentumsrecht ver

bundenen Befugnisse werden nur in dem Punkte gesehmälert, als der

Beschwerd.eführer die Parzelle nicht zu Wohnbauzwecken veräussern

darf, Diese Einschränkang~ hat materiell betrachtet aber gar keine

nachteiligen Folgen; denn es bleibt dem Eigentümer unbenornmen, das

Land zur Errichtung gewerblicher oder industrieller Betriebe zu

veräussern, Auf diesem Wege ist es ihm möglich, den gleichen Erlös
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zu. erzielen, wie wenn er das Land für Wohnbauzwecke veräussern

könnte. Deshalb besteht nicht die geringste Gefahr einer materiel

len Schädigung, Sollte der Beschwerdefiihrer jedoch die Absicht ha

ben, dieses Land weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung zu. er

halten, so steht der Verwirklichung dieser Absicht nichts im Wege,

Durch den Zonenpian wird in dieser Richtung kein Zwang ausgeübt;

er besagt nur, dass im Falle des Verkaufes die Zweckbestimmung nach

Plan erhalten bleiben müsse.

b) Beschwerde Bachmann: Aus den allgemeinen Ausfiihrungen

hiervor ist zu erkennen, dass durch den Einbezug der Parzelle Nr.

1176 in die Industriezone die Eigentumsgarantie nicht verletzt
wird, Die Möglichkeit der Veräusserung zu. Bauzwecken bleibt unter

allen Umst~inden gewahrt; deshalb tritt keine materielle Schädigung

des Eigenttimers ein. Die Behauptung, es werde der Einbezug in die
Indu.striezone zu einer materiellen Enteignung führen, ist abwegig.

Ebenso unmotiviert erscheint die Behauptung, dass das Gebiet als

VT~hngebiet prädestiniert sei, Die bisherige Entwicklung der Gemein

de Wangen bei Olten zeigt, dass gerade das Gegenteil richtig ist,

Wenn immer möglich wird als Wohngebiet Hänglage gewählt! Aus die

sem Grunde passt die vorgesehene Industriezone sehr gut in die

planerische Gesamtkonzeption von Wangen bei Olten,

Zur Frage des unrechtniässigen Zustandekommens des Geneh—

m.igungabeechlusses der Einwohnergemeinde—Versammlung ist folgendes

zu bemerken: Die Lokalplanung ist eine allgemeine Frage, die nicht

nur ei~izelne Gerne indebürger betreffen kann; sie hat im allgemeinen

für die einzelnen Grundbesitzer auch nicht direkte pekuniäre Vor—

oder Nachteile zur Folge, Man muss sich deshalb auf den Standpunkt

stellen, dass es sich beim Entscheid über einen Beb~azungsplan um

eine Frage handelt, zu der Stellung zu nehmen allen Bürgern Gele

genheit geboten werden muss, auch wenn es sich zufällig um ein Ge

biet handelt, in dem sie selbst Grundbesitz haben, Da der Bebauungs

plan selbst noch keine materielle Enteignung darstellt, ist das In

teresse des einzelnen Bürgers nicht derart direkt, dass man sich

auf den Standpunkt stellen mLisste, die Abtretungepflioht zur Stirnrn—

abgabe wäre gegeben, Die Abtretungsverfügung des Ammanns erfolgte

deshalb zu Unrecht, und es müsste der hierauf gefasste Gemeindever—

sammlungsbeschluss kassiert werden, wenn nachgewiesen werden könnte,
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dass die 3 Stimmen der in den Ausstand erklärten Gemeindebürgor in

der Lage gewesen wären, den Beschluss anders zu. gestalten, Da von

Seiten der Beschwerdefiilirer nicht geltend gemacht wurde, sie hätten

anlässlich der Beratungen an der G-emeindeversammlung ihre Interessen

nicht gebührend vertreten können und weil das Stimm.erge‘onis 75 : 11

zugunsten des Genehmigungsbeschlusses lautete, kann von einer Kas—

sation des Beschlusses Umgang genommen werden. Unter diesen Umstän

den braucht auf den formell begrtindeten Beschwerdepunkt bezüglich

der zu Unrecht erfolgten Abtretungsverfügung nicht weiter eingetre

ten zu. werden,

c) Beschwerde Lerch, von Arb und Kissling: Für den Be—

schwerdeffflirer Lerch ist die rechtliche Situation genau die gleiche

wie für die vorgenannten Beschwerdeführer, Materielle Schädigungen

werden durch den Industrieplan sicherlich nicht hervorgerufen.

Nicht anders ist die Lage für den kaufsberechtigten von Arb. Ihm

steht nach wie vor die Möglichkeit offen, das Land zu. Bauzwecken

zu verwenden. Eine materielle Schädigung entsteht für ihn nicht,

auch wenn er sich durch die Einfiihrung des Planes vielleicht ge

zwungen sieht, bereits vorgesehene Dispositionen abzuändern, Da im

Falle Kisaling eine rechtskräftige Eigentumsübertragung bis zur Ge—

nehraigung des Planes nicht stattgefunden hatte, kann von einer Schä

digung nicht die Rede sein. Der Beschwerdeführer Kisaling hat heu

te wie ehedem die freie Wahl, eine Bauparzelle anderswo zu. erwer

ben,

Aus diesen Ausführungen muss der Schluss gezogen werden,

dass sämtliche Beschwerden als unbegriindet abzuweisen sind, Der

von der Gemeindeversammlung am 12. September 1950 genehmigte Indu—

striezonenplan ist als Bestandteil des unterm gleichen Datum geneh

migten Bebauungsplanes zu genehmigen und damit in Rechtskraft zu

setzen,

IV, Es wird deshalb

beschlossen:

1, Die Beschwerden der Herren Hans Wilener, Arnold Bach

mann, Hektor Lerch, Arnold von Arb und Ernst Kisaling gegen den Be

schluss der Einwohnergemeinde—Versaramlung von Wangen bei Olten be

treffend Industriezonenpian vom 12. September 1950 werden als unbe

gründet abgewiesen,



—8—

2. Die BeschwerdeftU‘irer haben eine Entscheidgebiihr von

je Fr. 10.— nebst den Ausfertigungskosten dieses Beschlusses zu.

zahlen,

3, Der von der Gemeindeversatumlung am 12, September 1950

bes chiossene Industrie zonenplan wird genehmigt.

4, Die Gemeinde Wangen bei Olten wird mit einer Geneh—

migui~gstaxe von Fr. 10,— und den Kosten für die Publikation im

Amtsblatt im Betrage von Fr. 14.—— belastet.

Entscheidgebtihr,. je Fr. 10v—— oder zus, Fr. 30.——
Ausfertigungskosten ~ 8.——
Genehmigungstaxe 11 10.——
Publikationskosten „ 14.——

zusammen Fr. 62.—

zahlbar gemass Ziff. 2 und 4 (Staatskanzlei Nr. 326) N.

Der Staatsschreiber:
~

Bau—Departement (5), mit Akten0
Kant onales Tiefbauamt (3), mit Akten,

~~!~bat~ämter 1 — III (je 2).
Finanzverwaltung (2 ).‘
Ammannamt der Einwohnergemeinde Wangen bei Olten, mit Akten,
Be schwerdefuhrer:

1, Herr II, Wilener, Landwirt, Olten (Nachnahme);
2. Herr A, Bachmann, Landwirt, ~Tangen bei Olten (Nachnahme);
3, Herr Hektor Lerch, Metzgermeister, Wangen bei Olten, flur

sich und zulaanden der. Herren Arnold von Arb und Enist Kiss—
ling (3) (Nachnahme).

Amtsblatt (Dispositiv, Ziff, 3)


